
ROBERT S( '1IWE/ZER 

Die Konkurrenz zwischen dem Deutschen Pres erat 
und dem Rat der Deutschen Markt- und Sozialfor 
schung 

Womit kann Jil' Iltilfuitiirc Juhilarin geehrtund überras ht w rd elf. Am besten 
wohl mit einem gänzll h ncucn Thema. 111 Rechtspro .hung und. chrifnum 
noch nh.:hl einmal CI'\ ähnt ist da Vcrhültnis der Selbstkontrolle der Printmc 
dien zur Selbstkontrolle der ,laI'Ja· 1II13 Sozial forschung. Darf der Deut he 
Pro 'scml ents hcidcn, WCF11l umstrinon i I. ob ein Verlag gegen die Grund 
sätze der •• rkt- lind Sozialforschung verstößt? tcht dem Rut der D urschen 
turkt- und Sozinlfor: chung zu. sieh gegen die Pr sse zu wenden. obwohl sich 

doch die Pr ssc durch den Dt. Presserat selbst kontrolliert und eine Umfrage 
vermutlich 'r rcbcn würde. dass der Rat der D1. Markt- und Sozialforschung 
in der Presse 0 gut wie allg mein unbekannt ist? Wann überhaupt kollidieren 
die b '!l.h.·1l Riitc'? 

Ein HeUI;S Musterbeispiel: 

Ei 11 Verlag \ arb im Frühjahr 2004 Abonnements mit einem »Fragebogcn ZUIll 
l-crnschvcrhalten«. ' m an der »Meinungsumfrage- teilnehmen zu können, 
!1lU. stc der Unn orbcn ein als' ergün: tigung durgc aclltc . - Proboabonne 
mcnt bcst ellcn. An eine )MdIllHlgsumfragc(( hat der Verlag •• ber nicht wirk 
lich gedacht, Es handelte ~i h au .schließli h um Direkunarkcting, Es wurde 
nur vorgespiegelt. es werde reprf scntativ das 'crnsl;hvcrlmllen erforscht. 
Marktforscher dc: Verlags "01l1l1('n nicht auf die negativen i\US\ irkungcn 
. otchcr Irreführungen au h auf die erlagc selb!.1 hinweis 'n: Uruerschriebcn 
war die Aufforderung, den FI'<Lgclmgl'n auszufüllen. Z~ <11' von der »Murkrfor 
schungsabrcilun 'CI; der erlae führte (und Ii.ihrl noch hcutc lj doch überhaupt 
kci n Marktforschungsabteilung. 
Es beschwerte sich de Berufsverbund Deut "cher Markt- und Sozialforscher 
c.V .. und z\ ur beim Rat der Deutschen Markt- und Sozialfon hung, nicht 
heim Deutschen Presserat. 
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Der Rat rügte im ovemb r 2004 den Verlag mit der Begründung I; 

Der Verlag »har in emdeenger weise g 'gell dre allgemein an -rkanntcn Standesse 
ßelll der Markt- und Sozialforschung verstoßen, da r eine als Mar tforschung dc 
klarierte nl:fr;j~tlng mit Aoolltlcmcnl-Wcrbullg verbunden hat Wis~cn).ch:tfthch· 
Markt- und So"ialf() hlillg IIHI:':' \.0Il allen niclu ~ 'hung.sbcl gen '1) Tätigkei 
tcn immer klar getrennt werden, Aktionen wie ... (Vcrlagsangabc) trugen dazu 
bei, dass da' vorhandene notwendige ortrauen der Öffcntlichkcu III die Iarkt 
und Soziaiforschung haden erleid 't.« 

Ein weiteres. konsuuicrtcs Beispiel: 

Eine Zcil~chril) verüflcrllii '1'11 die Erg~hui 'C einer ·rnfragl:. F. .lgli'h Isl, ob . .1;1.1 
dieser m frage die Berufsgrundsätz der Mark,· und 'otialforM:hung cingchilllcn 
worden .ind. Initiiert lind organi icn W\lrÜC die mfruec \'011 ITI rhrer 'n Pennern 
aus den Bereichen des lntcrnets, des Fernsehens, der Bcratuugsuntcmehm '11 und 
der Verlage. Partner war und ist auch die Zeitschnfl, die d 11 Artikel über die Um 
frage publizicn, Den (;ragebogcn hatte die Zenscnrif) wie andere ntcrnehmcn 
auf ihr4.:r 110m 'f'I<lge 111it der AuITöl'dct"1lHlg \"cri\nCI'rlh bl. 'ich ,111 der Umfrage :tu 
beteiligen. 1111 Zeil .chnftenartikcl wird hervorgehoben: »Dank der großen Tcilnch 
mcrzahl licfcrt die Umfrn tc repräsentative ·~chl1li~sc". Wer ist zusliintl!g'. 

Der 1)1. Prc scrat muss in einer Festsehn ft fiir Renare Damm nicht weiter vor 
gestellt werden. In Stiel» orten": Der Presserat ist ein Jlr-cnliull1 des Träger 
vereins des 01. Pre sscrats, Trägerorganisation sind der Bundesverband Dcut 
scher Zcitun Is\'crlcgcr c, V. (BDZ ), der V erband Deutscher Zeitschriften 
verleger c.V. (VDZ). der Deutsche Journalisten-Verband c .. (DJV) und die 
lndustricgcwcrkschafl vcr.di/Fachgruppc Journalismus djo-S \1,/ J V). Mitglic 
der des Dt. Presserats sind nur »lnsider« neuerdings 28 Damen lind ltcrren. 
Dem Pressetut gehören somit keine von l.cscr-, Verbraucher- oder politischen 
Organisationen bestellte Vertreter an, Jede rr:.igcrorganisation entsendet 7 
Mitglieder. 

~lnin'i.:iluJlj; .~ k u , der Deutsehen Mark.l- um) :Soli If"r",.:huIlS .:.V. vorn 30.ll .• (!lU4 . 
. e Pressemineihm ist im l'rt'Sl>Cbc.reich 111 'hl wahry en nnrnen wonl '11 Il11lnlC'mct I; .. , 

~i ich heute nil'llI {mehr lint.lcJI. Di e I' :-;scmilldlulI' \'u]l\ 30.11.2004 m'1II11 deu erlag 
nurn 'nIlich. 
usflihrlich Inform rioncn: \I In,' IH(,"""·1'U1.dc. Am .IU riihl~idl ICO ,\ ird die Seih 110:01\' 

uollc Ill' Prinuuedscn in neucrcr leil nlll elnsidcrn« bc ..•. pruchen: Heller, Lugen" ie 
!!.l."Ilru 'kl Obcr <11."11 gOll.l1l11l5glh.:tren Jnumalhmu (19')7 ,)\\ lc von Sch 1\ ei /cr, 'clh~l· 
onrrollc der l'nlltmcdicn. in: Ikhbindl'H 1111 ). f'tllik als "hmnkr d 1'l'lIgron 11fi ,.heil 1111 
'l(-Jknfl' 111120112 •• S\:ih!'1'1 121 bis 11"). 9~ILI,llisiL!n unter: wv w.k IIll;:i-I'lr<lr.~dl\\(,lIl'r.dc: 

bi h I iOlllc~/l.'1 nten . '11l",tkontr •• 1l '_ L!r _POllltl1 '. , 
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Die Rcchtrnäßi ikeit der Selbstkontrolle durch den 1)1. Presserat ist prinzipiell 
seit dem Jahr ]lJ59 geklän. 1<:11 komme auf diese Rechtmäßigkeit der Selb t 
korttrolle noch zurück. 
Ocr Trägerverein bczx cckt, fij,' die Pre sscfrciheit in der Bundesrepublik 
Deuts .hland einzutreten und tim; Ansehen der deutschen Presse 7.U wah 
ren. 
Dei' 01. Presserat besteht seit dem 20. ovcmber 1956. Vorbild war der 
b~I'l'i1s 1953 gegründete British Press Council. 
Der Pro: serat hat in den »Publizi ·tischen Grundsätzen (Pres .ckodex). die 
Berufsethik der Presse konkrete icrt. Die Gerichte ziehen den Pressck • 
dcx heran: vor allem zu den journalistischen Sorgfalt 'rOichlCIl aber auch 
beispielsweis e Zur Anwendung des Gesetze: gegen unlauteren Wertbc 
wcrb '. 
Die Einwände, lie gegen die Sclbstkontrulle der Primmedien erhoben wer- 

• "kII, schlagen letztlich nicht durch. So wird beispielsweise eingewandt, der 
Kodex dekoriere nur und bi te keine Elu. chcidungsstruktur, Bedenken wer 
den auch aus der DLluliliit VOll Arbengeber- und Arbcitnchmcri nteres CH abgc 
leitet. Vorgeworfen wird dem Dt, Press rar, CI' sei nur ein »Papicnigcn oder 
ein »Tigcr ohne Zähne, der nicht einmal brüllen kann«, Vorgehalten wird dem 
Presserat weiter. es fehle ihm an Mut. er habe nur eine Alibifunktion, CI' Cl cm 
Ort der Funktionäre. sei nicht ange ehen und bleibe ohne Resonanz." 

Di« Selhstkontrolle der Marks- und Soziolforschung 

Dcr Rat der Dt. Markt- und Sozialforschung baut - vor allem auch rechtlich 
bewusst so weitgehend wie möglich auf den Grundlagen des Dt. Presserats 
uu r. Ein Hauptgrund war, dass sich die Arbeit des Dt. Presserats bev iihn hat. 
»das Rad nicht neu erfunden werden musstc« lind insbes mdcrc von der recht 
I ichcn . ncrkcnnung prllfttier1 \ erden konnte. 
Konstituiert wurde der Rat der Dt. Markt- und Sozial forschung im Jahre 2UO 1 
durch den Arbeit. kreis Deutscher Markt- und Sozi •• tforschungsinstitute c. V. 
(ADM). durch die Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute 
c, . {.I\SI} und den Bundesverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. 
(ßVM).' 

J Wie auch 7lt d~n \"()rst{'ll~lId -n AlIsfühnmtlcn: S h\\ I.'il"r" :1.:1.0.. Ilii:'r zur Berücksicbri 
gllng lies l're~ ... t'kl1dc" in der n(,.~hl ~nl;'Clmng: Seite 139. 

J " .hw 'trr. n (1 () • Sehen 141. I ~2·155 er ptl. s, 
:' Pil' reclulieheu tnilldlill!l.~n wurden an\\lJltli h \In" d~r K, u7:lci de Verf. erarbeitet. der 

einerseits <;dr j'N2 dem Pr So.."T31 3f1J!('hl.rt und andererseits Sl:il Jrlllrf.chnlcn alle Troge dc 
R~lh L1C!'r tJI. '(;II'kl- und Sll,(.i:.!lfh~huns hcr51. 

(J M,:dcnall\1m R[ll d .r I~.I hell -1arl.l- lind SIl.rinlf"r.;chung BI"(l·· h ire. Pressemlncilen 
g "li, S;)I/UII~. Bc~llw':J'{kollrdllul,g ;,,1 abrnloo!l" umer: '\\\·\\,;l(IIll·~\".defSl'Jlieds:!lellc.h[1II1 
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Dcr AD 1 vc . tcht sich als die Interessenvertretung privatwirtschaftlich orga 
nisiertc Markt- land 'ozialforschungsillsti:lllle, Gegründet wurde der ADM 
I »: 5. 
I n der 11J49 g -gründctcn Arbeitsgcrncinschaü Sozialwissenschaftlicher lnsti 
tute c. . sind deutsche gemeinnützige . ozialwissenschaft! ichc Forschungs 
cinri htungcn und Univon 'iliitsillstitlll~ zusammengeschlossen. 
Der ßYM besteht eit 1955. Er repräsentiert Personen, di<: qualifiziert in der 
bctriebli hcn oder in der lnstiunsmarktforschung arbeiten." 
Wenden kann si h an die Schicdsstellc des Kills jeder. der sich als Befragter, 
Auftraggeber oder Wertbewerber durch ein den Berufsgrundsätzen und Stan 
d regeln widersprechendes Verhalten eines Markt- oder . ozialforschers, 
eine Markt- oder Sozialforschungsinsmuts oder einer im Bereich der Markt 
und Sozialforschung tätigen betrieblichen Stelle oder sonstigen Einrichtung in 
seinen Rechten verletzt sieht, 10 

jSI eine Beschwerde begründet. kann der Rat eine Ermahnung aussprechen 
o lcr eine Rüge erteilen. Wird eine Rüge erteilt, kann der Vereinigung. dem 
der Angegriffene angehört, empfohlen werden, die Beschwerde Partei <lUS:W' 

chlicßcn.!' 
Wisscnschaflli .hc Publikationen zum R'II der Markt- und Sozial forschung 
W\II'dCIl noch nicht verfasst Die materiellen Entscheidung grundlugen. 
n:imlich die Berufs trundsätzc der Markt- lind ozialforschung - vor allem 
der Kodex SO\ ic die Richtlinien und die Qualitätsstandards können 
unter www.adm-cv.dc und www.bvm.org/sicgcn __ O.hlml abgerufen wer 
den. 

Das Urteil ,I es I luns. Oberlande .gericins Hamburg votn J 7, Dezember 1959'• 
als Basis zum Ver 'fiilidnis der Selbstkontrolle IIl1d der Fragen zur Konkurrenz 
d '1' Einrtch tung 'It :111' Seih tkontrolle 

Ein Großverlag hatte ich gegen eine Rüge des Deutschen Presserats 
g~wanJt. Der YCI'Iug sprach dem Dt. Prc 'eTat nahezu alles ab vor ullcm das 
Recht, Presseartikel beruf •• rechtlich negati zu beurteilen. Die Klage reichte 
bis hin zu eitlem Unterlassungsantrag gegel1 die Bezeichnung »Deuu eher 
Prcs scrat«. 
Das OI.G Harnburg wie die Klage ab. Grundlage der Entscheidung waren 
Artikel 9 und Artikel 5 des Grundgesetzes. Kurz zusammengefasst: 

7 AusrUh ich: W\\ w.adm-ev. ' 
1': ,,""'W,SCSI ,mg, "j 
<) www.bvm org 

10 :I, l.O. hlBn. {". don: SaL~U,1I ' ~ N und Be' 'hwenl -01\11)11111:\ 
11 § 8 ,\0 . _ B.:--hwerd!,,(lrd'llung 
12 AL: 311 141-1.Il/$V 
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Vereine wie der Trägerverein zur Selbstkontrolle der Printmedien - dür 
fen gegründet werden; und 'ie dürfen ihre Meinung äußern. insbc ondere 
rügen, 
Dieses rtcil wird seit langem allgemein anerkannt. In der Literatur gibt C' 
keine Gegenstimmen, Sein Ergebnis versteht sich hcute : 0 von seihst, dass 
sclb t Pr s. crechtlcr dieses Urteil wohl in den letzten ier Jahrzehnten nicht 
einmal mehr nachgelesen haben. Im besten Falle wird einmal in der Chronik 
des Pre: scrats der 1-1 inweis auf dieses Urteil wahrgonommen.t' Die ncilsbc 
gründung ist nicht allgernein prä ·ellt. obwohl sie grundlegend aufklärt und 
unmittelbar oder mittelbar . ich: in der Praxis auftretende Z", ci fcl unkompli 
ziert bcamwortcn hilft: - auch Z, cifel zur Konkurrenz z\ ischen Presserat 
lI11d Rat der Markt- lind ozial Iorschung. 
Ich zitiere uus der einzigen \'crhähniMn[ißig gut zugänglichen Publikation: I~ 

"AII~s \\';L~ die KJ. in die .cr Richtung bezügl. Vorzensur 11m.! öffcnll. Verrufs vor 
.ni,!; •. ist unzutreffend. Nach An. 9 CiG hallen alle !XUI .chen das Recht, \ ereine 
und Gesell, chaften zu bilden.und nach Abs. J ui ·scs Art. ist dlt Rochl. zur \ ~h 
rung und Förderung der Arbeits- und Wirt<; hilft:bedingullgcn Vereinigungen zu 
bilden. fi.il' jcdcnnann und alte Berufe gewährleistet. nie Bildung lind Tiitigkcit de: 
Deuts :11";11 Presserates ist daher gesetzt, .I.llä:' i~, Wicjcderm<lnn, h. I er 'ich dabei 
an die bc '!ehenden Ge 'CIU zu halten, Eille Zensur oder die Anmaßung einer Stan 
deSf.!l;richtsbal'kcii oder auch die \ ahrnehmung rein gc 'chäftl. lnterc sen dU! 'h 
unerlsubtc oder wcubewcrbswidrigc Handlung n, \lurch Yerrufserktärungcn bc 
stinuntcr Zeitungs- lind Zeitschriftenverleger ist dein .J eutschcn Presserat zwar 
nielli gestattet. Hiergegen hin er aber nicht verstoßen. Seinen Mitgliedem steht das 
Re I1t der freien Mci'll1l1gsüußenmg nach Art. 5 (i(j zu. Durch die Entsehließun 
ecn. 'owcil sie WCl11lrtcilc enthalten. mach ii sie hiervon Gebrauch. Eine erzen 
~lIr L S. d. Art. 5 GG ist hierin nicht zu erblicken denn, ic bedeutet die Abhiin!,;ig 
rnacbung der Abfassung oder Herstellung oder V rbreitung eines Geisteswerkes 
"Oll behördlich r ' ,orprüfung lind Genchmigun • seine lohaltes. Oie Z nsur ird 
danach ~tel.:. nur als Mit!·) einer sraatl. Stelle verstanden. Dies bt verboten, UIJI die 
freie Mcillll!1g:.bildung nicht zu be .chränkcn (es folgll-Ihlwci auf einen Kommen 
rar). Zensur in diesem Sinne üb, der DCULche Presserat nicht aus, Der >öOenll. 
Verruf; durch negative Urteile de)' Presserats ijbcr Presscerzeugnisse ist kein 
Zwanasnuuel rm Sinne der M3ulL Zen 'ur nach Art. :5 GO. Jede an die Öffentlich 
keit tretende II;ul~lhlllg und jede schrifu •• rellcrischc Äußerung i. t der Kritik ausge 
setzt. und Z\ <Ir auch der öffem]. Kritik durch in 1dnhcil \'011 1>'CrllQI1CIl. ic fin 
dct 11 ur da ihre Grenzen. wo sie Ihrcr~cit~ gesetzt. Vorschriften, die dem Schutz der 
Rechte Dritter dienen. verletzt, Auch die Bezeichnung Pres: era«, }(;ellcral. ekre 
järf und) proeher- iSI nicht 7.-1.1 bclHISlalldcn, I.: gibt keine Bcst., wonach solche 
Bezeichnungen taathehen oder halb 138!licheJl tellcn vorbohr hell ind. Die c 
Be/ci .huungcn werden au 'h im Wirtschaftsleben und in der iibrigcn Öffcn1iich 
kcii gebraucht, ohne d a 5 dadurch cmc Irrei'iihnJnc des Publikums eintritt. Es ist 

I.l Dit.'SC ('htllruk i:<t unter anderem publizlen umer W\\ w.pre serut.d .11 S.hlml und ocr Schwei- 
7'r.11 :1,0 .. S itN\ 12(> n- 

14 I;inlkrkhl in Jl' l.xit:.d1rill für MI.'II.lien-und K()mmunik.lions.r cbi I<J(,O); , He 23. 
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niehl ersichtlich. da.~_~ d r KI ..... irgcnfhvcl hc 1I hleile erwachsen sind. Soweit 
die K I. Ihre Anträge darauf Hitzt. dass si geltend maebr, die Täugkcii des Deut 
sehen Presserate stelle sich juristisch als Behinderungswettbewerb dar. da ein 
Ilussrei he 1ilslicdcr ... ihre t..:llulIg als Mitghed des Deutschen Presserates 
dazu ausnutzen. der KI. als Konkurrenten Vors hriflcn 2 1 1I)a hen lind ih ' \ er 
la~ erzeugnis: e abfällig XLI kritisieren. vermag der Senat dieser Ansicht nicht bei 
zutretcn.« 

Der Presserat lind der Rat der Markt- und SoziaJj()rschlll1g känllel! -jeweils 
für ihren ZII ....• tünai tkei! b reich - nebeneinander zu lÜ"t!ig sein. und Sie dür 
f(,11 sie]: I"I'C!ssi'ethis(:h der eine .owif·jOrSfhrmg IM eh der andere ljl(J;em 

I , Grundsats 

Jeder Rat Jarl' demnach - nach den zitierten hundsätzen - seine f\kinung 
äußern. 1 hren Statuten entsprechend äußern sich Dt. Pros erat pressc-crhi: eh. 
der Rat der Markt- und ozialforschung nach der Berufsethik der Markt- lind 
ozial forscher. 

Wer ich die arzungen, die Beschwerdeordnungen lind die Berufsgrundsätze 
ansieht. stellt schnell fest .. dass sich kein Rat dazu berufen ruhlt die, _thik der 
anderen Profession [c uzulcgen lind anzuwenden, Abgehandelt wurde: dieses 
Thema freilich noch ni ht. Aufgrund meiner Tätigkeil im Presserat und der 
anwnlrhchcn Veranrwortung für die rechtlichen und ethischen Regelungen 
des Rats der Markt- und Sozialforschung bin ich mir jedoch ich r, dass keine 
Profession die Berufsethik der anderen bestimmen wollte und auch in der 
Zukunft voraussichtlich nicht bestimmen möchte. 
In der Präambel zum Pre sekode: heißt es, da. s »die publizistischen Grund 
sätzc die Berufsethik der PJC isc konkreusiercn«." Betreibt ein Verlag Markt 
oder Sozialforschung dann publi iert er eben nicht nur, Vielmehr forscht er 
auch. Wer forscht. mu , es sich gefallen lassen, <lass der Rat der Markt- und 
'ozialforschllllg seine Meinung nach der Berufsethik der ~arkt- und SOli a l- 
forscheng zur forscherischen Tätigkeit des Verlags äußert. 
Au. der Sicht der Markt- lind Sozialforsehung: § I Abs. 2 der Satzung des 
ROll der DI, arkt- und Sozialforschung legt zur ~\llfgabl: des Ral ' fest, dass 
er für die Einhaltung der allgemein anerkannten Berufsgrundsätze und Stau 
desregeln sO\' ie der Oualitätsstandsrds der DI. Markt- lind ozial Iorschung 
• orge zu tragen 1111t.111 ~ I der Beschwerdeordnung bestimmt folgerichtig. la's 
der Rat zuständig ist, für alle Vcrstöüc gc 'eil Ire altgernein anerkannten 
Beru Isgrundsätzc L1Rd Standesregeln der DI. Markt- lind Sozialforschung 

I ,,\, w.pn:s:..:ml,d' himl 
1(. WI\' w.adm-ev ,(h.') • l_.,.;)1 ~Ull ..tu rn I 
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sowie zu erstößcn gegen die tandards der Qualitätssicherung in der Dt. 
Markt- un I Sozialfo chung." 

2. ß -ispiele 

a. Vortaus 111m" Wut Mal"k!/(w. chung 

Oben habe ich die vom Rat der Markt- lind Sozialfor -chung beurteilte Abo 
Akquisition für eine Programmzeit 'chrifl mit cincr » 1cinung .umfragc« zum 
'ernschvcrhaltcn beschrieben. 
Zu. tändig zu incr B urtcilung sind bcide Räte: 
• uch § I Ahs. I und S l) r. 2 der Satzung für den Trägerverein des Deutschen 
Prc sserats I . wie nach § 1 Abs. I der Be .chwcrdcordnena des PrCSWr<ll;19 

• erklärt . ich der Presserat nicht nur für Veröffentlichungen zuständi z, sondern 
auch für » Vomänec in der d 'UI ' .hcn Pre ·SC«. 
a 11 § I Ab·.2 d~r Satzung des Rats der Markt- lind Sozialtorschung/" sowie 

nach * J Abs. I der Be' hwcrdeordnung dies s Rals-i ist der Rat der Markt 
und Sozialforschung fllr »allc Verstöße gegen die allgemein anerkannten 
Berufsgrundsätze und Standesregeln der deutschen Markt- und Sozialfor 
schung« zustiindig. Zur Bcgründethcit zeigen sich die nterschiede in den 
press - und forschung: cthi. chen Bctrachnmgswciscn: 
Im Pressekode. stehen die presseethischen Grundsätze für Veröffcntlichun 
gen im Mittelpunkt, Zu Umfragen »ernpfichlt der Deutsche Pressem! der 
Presse, bei der Veröffentlichung von mfrugcergcbni scn von Meinungsbe 
fragungsinsritutcn die Zahl der Befragten, den Zeitpunkt der Befragung, den 
Auftraggeber sowie die 'ragcslellung mitzuteilen ... « Die Veröffentli 
chung von Um frageergcbnis sen ist jedoch im Bei. piclfall ni·cht tlas Problem, 
ndere spezielle Regelungen Z I Umfragen existieren nicht im Pressekodex 

und seinen Richtlinien, 
Presseethisch muss sich eint Prüfung auf Bestimmungen beziehen, die den 
Beispielfall. soweit überhaupt. nur in ihrem Randbereich erfassen. So auf Zif 
fer (I; »Jcde in der Prcs e tätige Person wahrt da, Ansehen: , . der Medien«, In 
Bctra 'ht kommt auch die Präambel des Pressekodex. in welcher festgelegt 
wird. duss »im Rahmen der erfassungskonformen Gesetze« - also auch im 

I \\ \\ \' adm '\ .dc r.1 be 'h\\crdc.bunl 
I' Der IUlo:n l'l;mnriu des I'res. ·r.IIS'~ inl demnächst um 1I1cJ;C SalJ.lll1t~ er ':in/1. 
19 Auch Ißc l\\ ·il \\ird d r lntcrnctnuflriu des "rt" crnts n h crgi\n/l 
20 ww w adrn-ev.dc sul.I:llngJmnl 
21 W \\\". adm-ev .ik· rol bcsc 1'1\\ erde .hl! 11 

.., I{I hilinie I. 
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Rahmen des im entschiedenen 0111 erlcrzten GC .. ctzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb »das A nschcn der Presse Zu wahrcn« ist. 
Forschungsethisch Sicht das Beispiel dagegen im Fokus der Berufsgrunds ätze 
(der larkt- lind Sozi a lforschcr), eil Jahrzehnten kämpfen die F irscher 
gegen Mis. bräuehe durch Vor picgclung repräsentativer Fors hung. Auch 
internationnl ist str:ikl vorges hrieben. narkt- und Sozialforschung einerseits 
sowie Direktmarketing andererseits zu Ircllnell.2~ Populär ausgedrückt: Wo 
Markttors hung drauf steht. muss Marktforschung drin sein. 

b. Press '/)('rit'hu' übel' mfraf!vlt sowie ,\lil\I'iI'Jalfkg a,1 Ahn-k,- lind 'ozial 
forschut~J.:s\·i)rlwbe.lj 

Auf den eingangs acschildertcn konstruierten Fall bezogen, bedeuten die 
Grundsatz-Ob rlegungen oben Nt. I: 
Der in der Zeitschri fI vcröt cntlichtc Artikel muss die publizi. tischcn Grund 
süti'.e einhalten. Diese Publikation beurteilt der Presserat nach den bcrufserhi 
sehen Grundsätzen der Presse,24 Soweit der Verlag auch selbst forscht, zum 
Beispiel seine Marktforsehungsabtcilung, hat er die berufsethischen Grund 
sätzc der arkt- und Sozialforschung einzuhalten. Zu der Forschung des Ver 
lagcs darf der Ral der larkt- und Sozialtorschung nach den berufsethischen 
forscherischcn Grundsätzen tellung nehmen. 
Demern prcchcnd beurteilt der Presserat in be ondcre nach Ziffer 2 des Pros 
sckodcx, ob die Pre ssc sorgfältig genug recherchiert hat, um schreiben zu dür 
fen, da s die mfragc repräsentative Ergebnisse fiir jede Region biet -. Diese 
Sorgfaltspflicht kann unter msränden selbst dann gewahrt 'ein, wenn die 
Aus ·'.ge nicht 2 utriflt. Denkbar ist aber auch, da die journalistische Sorg 
faltspflicht verlangt zu fonnulicrcn:») uch Au 'sage einer modernen, aber 
umstriuenen Schule sind diese Umfrage racbnissc rcpräscntativ.« 
Der Rat der Markt- und Sozialforschung legt dagegen die fors hungselhi 
sehen Grundsätze un die Studie an. 
bcrschneidungs- und Abgrenzungsprobleme bestehen. reduzieren sich 

jedoch stark. wenn die oben beschriebenen Grundsätze erst einmal OC, US!o.I 

. ind. Gibt der Verlag nur - \ ie es üblicherweise geschieht - »cine Studie in 

n Sicht:' bei 'picb\~ 'isc' UlK [SO 1J\R lnlt'nlali nalcr K{)(lclI Illr die l'I' u xi> der Markl· uml 
, ui·LII'urS(;llUllg. Nr. I S M'wic I:rklümn~ fi"lr da~ (i<:ibl~>1 der I3liOOÖr'l!'l Itllik DCul,dlll1n<l 
.r.UIII 111 K "I: . GM n J nQcl1l11l1onall.'T Kodex, den r, 2.5 und r. 2.(, »/\ (}gl\'nmng gegen 
u!>cr 11m. 'nun Irell 1('11 T;1ligl..,'iICJi. Unter der UC7l'i ·hnuug. M. rJ..t- Lli SO/i>llflll'M:hllrl.· 
werden nur TJiligk ·ill.'ll ~III gelihl. rtir die llachgc\\ic5C1l \\ rdcn k~"1I1, dn ;. sie unter Jen 
Bellri der Markt- und S()/It!lro~hllll!l fallt:l1 ... Ci. alk diese Quellen I:I1114.:r \\Ww.ildm· 
cI.ddkllllcx.hlml: S 'Iäfcr. '\I iger. me !.tti II! 1 rClll1l1ns I)jr.:kll11m~a:lin.g und Ma .tfor 
sellUl1J.:.1II \'I.'Rf' 2m!. 2IT., Schweizer, Re huiche und c~hi' hc Rnhlll\.'I\I'Il-Jill 'lIlI ten der 
",fragero . hurt!::. in: Salm 'r (Hrvg.), FUllliig Jahre !ladl Wcinhcim, 1~Il1I,iri~~:IIC: M. I. 

lIilt! Su-iallorschung esrcrn, heure. m ' r gell. 
14 W\\w.pr<.· .•• scrat d I~ hunl 

2X4 



· uürag«, wird nicht der Verlag fiir die Studie 113(;h den fors ihungs-ethischcn 
(irund:;.iiI7.Cn verantwortlich gemacht, sondern nur das In. titut. 
Anders verhält c. sich, \ cnn der Verlag den Fragebogen formulicrr und 
gestaltet. ein Feldinstitut dagegen lediglich nach dem orgcgebenen Frage 
bogen die Befragung durchführt. Er ist »Ilcrr d r Fon, hung«. In einem sol 
chen Falle ist der Verlag forschungs-ethisch für den Fragebogen crantwort 
li h. 
7.u der im Verkehr zu wahrenden Sorgfalt gehört für den Verlag auch noch die 
Ausv ahl des Institut. Die Etikette »Fcldforschungsinsmut« reicht nicht aus, 
um dieses Institut beauftragen zu dürfen. Die Fragen dazu. wie weit die Sorg 
fallspnich~ rciclu, unterscheiden si '11 prinzipiell ni hl on den Dctailcntsehci 
dungcll in anderen Bereichen wie dem !Jat 'lischllt7.rochl. 

3. ZuSliilUligk('ü, Bt'gründcrJl('il, (kelne) Maßnaiune 

Gerade auch bei diesem konstruierten Fall muss bei den Entscheidungen der 
Räte zwischen Zuständigkeit, Begründethen und Maßnahme unterschieden 
werden. Wenn ("-:11" Verlag an der Studie nutgewirkt hat. ist der Rat der Dt. 
Markt- und Sozialforschung zuständig. Die Be. chwcrdc kann jedoch unbe 
gründet sein oder nLU' eine Emmlmllng rechtfertigen, Denkbar ist, dass über 
haupt keine Maßnahme au, gesprochen \ ird .. 8 der Beschwerdeordnung dc 
Rats der 111rkt~ und Sozialfot chung legt nämlich nur fc. I, dass eine Maß. 
nahmc ausgesprochen werden »kann«, nicht »nmSSI(. OS 8 CIlI pricht § 12 Abs, 
3 der Beschwcrdccrdnung des Presserats. der in gleicher Weise bestimmt. 
das - - wenn eine Beschwerde begründet ist - eine Maßnahme »ausgcspro 
chcn werden 1.;'H1()((, Maßnahmen des Presserats . ind übrigens: Hinweis. 
rVlis, bilhgung lind Rüge. Bei den Markt- und Sozialforschern sind die Maß 
nahmen bei begründeten Beschwerden, wie erwähnt: Ermahnung lind 
RügC.25 

Keine Mirglit'c.hrhcifi.in einem Triigerverband elj"()rd{'rlid, 

Aus dem Grundsatzurteil des OLG Hamburg/" folgl. dass wc ler ein Verlag 
noch in lnstitut Mitglied eines. rägers der Selbstkontrolle sein muss. Dcr Dr. 
Pres scrat lind der Rat der arkt- lind Sozialforschung äußern sich a ufgrund 
ihre erundrcchtlich ge chütztcn Rechts auf'freic Meinungsäußerung. 
Dieses Thema betrifft nicht nur die Richtung. da Verlage über Fors hungen 
berichten oder selbst forschen. Denkbar ist genauso der Fall, dass ein In liflll 

1~ I un ll>ldli.::n AI den Iksl'llwcrllIX,t'dnun!!t·ll. ( bell. 
:!6 ut 11 Fulln. 12. 
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so cröffcmlicht. dass der DL Pressem I zuständig ist und die Publikation nach 
pre secrhi hen Grundsätzen beurteilt. 

Keine lUerll'(:!ljrmg unter die lJerujsgrrmdsiilze notwendig 

Obwohl der Rat der arkt- und ozialforschung, wie erwähnt, crhältmsmä 
ßi·~ jung ist, ist schon h utc wie früher zu den presseethischen Grundsätzen 

als Standard der ':inwmltl bekannt: Das Unternehmen hat sich nicht den 
Bcrufsgnmd~4t2~n der Markt- und ozialforschuilg unterworfen und deshalb 
darf der Rat nicht nach diesen Herufsgrundsatzcn urteilen. Aber: 
Oe. R.II darf j sich au 'dem Urteil des OLG Harnburg ergibt unabhängig 
VOll einer Unterwerfung erklären, ob das Unternehmen die Berufsgrundsätze 
eingehalten hat. 

Fazit 

Aufgabe diese' Beitrag war. der Jubilarin etwas Neucs zu bieten, Das euc 
bestellt darin zu entdecken. dass rt.ir Verlage auch der Rat der larkt- und 
ozialforschung und fiir Institute der Dr. Prcs icrat .11:; Einri htungcn der 
clb ukontrollc 711 rändig sein kann, -ür Verlage wird die e cuigkcit in 0- 

fern an Bedeutung gewinnen, als die Verlage zunehmend selbst forschen. In 
Betracht kommen eine ganze Reihe von Forschungsinstrumenten wie: Grup 
pendi 'kus ·iOIlCIl. sctbstkonzipicrtc tudicn mit sdhst formulierten Fragcbö 
gen erblinden mit der Beauftragung von Feldin 'timten. chrifltiche mfra 
gcn lind vor allem eigene Studien mit Hilfe dc eigenen lntcrnctauüritt . In 
diesem Beitrag wurde versucht, bereits darzulegen. dass die Grundsätze ver 
hällllismäßig khu' ·illd. Die chwierigkeitcn werden wi der einmal im Detail 
'lecken. 
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